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An die Abonnenten!
Da wir in den nächsten Tagen mit dem Neudruck

der Versendungsliste beginnen, ersuchen wir die
geehrten Abonnenten, uns möglichst bald jede
Adressänderung, besonders auch hinsichtlich des Grades,
unter gleichzeitiger Angabe der bisherigen Adresse
gefl. mitteilen zu wollen.

Hochachtungsvoll
Basel. Expedition

der „Allg. Schweiz. Militärzeitung".

Kriegslehren.
Von F. Gertsch.

Ich hatte nicht erwartet, daß die von mir
dargelegten Kriegslehren ohne weiteres Anklang
finden würden. Mein Optimismus hat dazu
nicht ausgereicht. Ich bin darauf gefaßt
gewesen, daß ich für sie werde kämpfen müssen.
Wir alle sind im Respekt vor den Regle-
menten und im Glauben an die Notwendigkeit
dogmatischer Satzungen erzogen. Und dieser Glaube
sitzt so fest, daß der Versuch, ihn zu erschüttern,
wohl als ein Sakrilegium erscheinen mag. Ich habe
den Versuch gleichwohl unternehmen müssen, denn
ich bin von der Richtigkeit meiner Lehre überzeugt.
Ich bin auch sicher, daß ihre Richtigkeit früher
oder später erkannt wird. Möglicherweise ist dieser

Zeitpunkt gar nicht so fern. Für unsre Armee
möchte ich das hoffen. Ich darf auch annehmen,
daß meine Darlegungen manchen Offizier, der mit
Truppenführung zu tun hat, zur Ueberlegung veranlaßt

und zur Einsicht gebracht haben, daß, wo immer
er mit seiner Kompagnie oder mit seinem Bataillon
gekämpft hat, zur Ausführung seiner Entschlüsse
keine andern vorgeschriebenen Formen nötig gewesen
sind, als solche für die Kampfeinheit, den Zug. Damit

kann ich mich vorderhand zufrieden geben.
Heute sehe ich mich genötigt, gegen Veröffentlichungen

Stellung zu nehmen, die meine Kriegslehren

zu widerlegen gesucht haben.
In den „Basler Nachrichten" hat Oberst Gädke

in einem sympathischen Artikel für das Versagen
der Reglementvorsehriften in den Kriegen von 1870

und von 1904 die Erklärung gegeben, die Preußen
seien mit einem veralteten Reglement in den Krieg
gesogen, und die Japaner hätten sich einem
so passiven Gegner gegenüber schließlich alles
errauben dürfen. Dazu ist zu bemerken, daß

1870 erst durch den Krieg dargetan worden

ist, daß das Reglement veraltet gewesen sei.
Auch das japanische Reglement ist durch den

Krieg als veraltet gekennzeichnet worden, und doch

war es das modernste, das es damals gegeben hat.
Und dieses Schicksal ist jedem taktischen Reglement
hinschieden. Im Kriege wird sich jedes als
unbrauchbar erweisen. Man hält es dann für veraltet
und bemüht sich nachher, es zu modernisieren.

Und die Bemerkung des Obersten Gädke über die

Japaner ist, allgemein genommen, wohl richtig. Nur
nicht in dem Zusammenhange, in dem er sie macht,
nicht als Erklärung dafür, daß die Japaner ihr
Friedenskampfverfahren haben aufgeben müssen.

In der Tat, die Japaner haben sich ihrem Gegner
gegenüber vieles erlauben dürfen. Nur gerade das

eine nicht: sie durften nicht an ihrer offiziellen
Gefechtslehre festhalten. Nicht einmal einem so

passiven Gegner gegenüber Es wäre ihr Verderben

gewesen. Hierüber haben ihnen Yalu und Nanshan
die Augen geöffnet, wie Weißenburg und Spichern
den Deutschen. Und wie die Deutschen 1870, haben
sie während des Krieges die empfangene Lehre
richtig gewürdigt, indem sie die Reglementstaktik

aufgaben und dem gesunden Menschenverstände

freien Spielraum ließen. Mit Nachdruck

muß ich wiederholen, daß 1870 und 1904 in
der natürlichen Fechtweise, die sich allmählich aus
dem künstlichen Friedensverfahren herausschälte,
nur die kampftechnischen Vorschriften des Reglements

erhalten blieben, nur die Bestimmungen, die
den einzelnen Schützen und den Zug betrafen. Und
in beiden großen Kriegen hat es sich gezeigt, daß
diese kampftechnischen Bestimmungen des

Réglementes als Grundlage einer freien, künstlerischen
Kampfführung nicht allein genügen, sondern daß

über sie hinaus gar nichts vorgeschrieben werden
könne. Während des Krieges ist, wie gesagt, diese
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